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Tagesordnung – Öffentlicher Teil 
 
 
1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 03.02.2026 

 

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Stadt Kirchberg 
hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes 2026 
    (Vorlage Bürgermeisterin) 

 

3. Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg, Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld 
hier: Personal- und Sachkostenumlage für das Jahr 2026 
   (Vorlage Bürgermeisterin) 
 
4. Leader-Projekt „Errichtung eines Toilettencontainers mit Holzverkleidung“ am 
„Engländerstollen“ in der Ortslage Langenweißbach, Projektträger: Kirchberger Natur- und 
Heimatfreunde e.V. 
hier: Gewährung eines finanziellen Zuschusses der Stadt Kirchberg 
   (Vorlage Bürgermeisterin) 
 
5. Leader-Projekt „Errichtung eines Toilettencontainers mit Holzverkleidung“ am 
„Engländerstollen“ in der Ortslage Langenweißbach, Projektträger: Kirchberger Natur- und 
Heimatfreunde e.V. 
hier: Abschluss eines Vorfinanzierungsdarlehens mit den Kirchberger Natur- und 
Heimatfreunden e.V. zur Durchführung der Baumaßnahme 
   (Vorlage Bürgermeisterin) 
 
6. Bewirtschaftung des Objektes „Touristenlager“ in der Stadt Kirchberg 
hier: Abschluss eines neuen Pachtvertrags mit dem Sportverein SV 1861 Kirchberg e.V. 
   (Vorlage Bürgermeisterin) 
 
7. Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 

   (Vorlage Bürgermeisterin) 
 
8. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich 
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TOP 1 - Niederschrift der Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses vom 03.02.2026 
Niederschrift    (Seite 6)
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VON 

GÜNTER BACHMANN, 
ORTSVORSTEHER 

LEUTERSBACH 

05.Februar 2026 

Stadtverwaltung  Kirchberg 

Frau Bürgermeisterin Obst 

08107 Kirchberg  

Neumarkt2 

Sehr geehrte Frau Obst, Bezug nehmend auf die Sitzung des Verwaltungs- und 

Finanzausschusses vom 02.Februar 2026 beantrage ich die Aufnahme der Finanzierung 

des Baus einer Stromentnahmestelle am Denkmal in Leutersbach sowie die 

Ersatzanschaffung eines Getriebemotors für den Antrieb der Pyramide als zusätzliche 

Maßnahme in den Haushaltsplan der Stadt Kirchberg 2026. 

Beide Maßnahmen sind für einen künftigen Betrieb der Pyramide im Ortszentrum sowie des 

traditionsreichen „Pyramidenanschiebens“ unumgänglich. 

Eine Kalkulation der Kosten für den Stromanschluss sollte durch das Bauamt(Herr Barth) 

erfolgen. Als voraussichtliche Kosten für den Getriebemotor schlage ich 1000€ vor. 

Für Rückfragen stehe ich gern bereit  

Mit freundlichen Grüßen 

Günter Bachmann

KONTAKT 

HAUPTSTRAßE 60B 08107 KIRCHBERG   |    01711521732   |    G_BACHMANN@GMX.NET
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Tabelle1

Seite 1

Baukosten Stromanschluss Dorfplatz Leutersbach

Angebot Mitnetz vom 16.02.2026 für
1. Standartanschluss Säule einmalig brutto: 1.180,00 €
2. Liefern und Aufstellen einer Zählersäule einmabrutto: 1.071,00 €

Gesamt brutto: 2.251,00 €

Neuanschaffung Pyramidenmotor

Schätzung Hr. Bachmann Gesamt brutto: 1.000,00 €
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    Personal- und Sachkostenumlage Plan 2026 – Abrechnung Ist 2025

Plan 2026 vorläufige Abrechnung 2025 Plan 2025

50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach EW 50% Personalkosten nach EW

50% Personalkosten nach Aufwand 50% Personalkosten nach Aufwand 50% Personalkosten nach Aufwand

Sachkosten nach EW Sachkosten nach EW Sachkosten nach EW

2026 2025 2025

Gesamteinwohner VG 11791 EW (31.12.2024) 12000 EW (31.12.2023) 12000 EW (31.12.2023)

Personalkosten Gesamt 3.030.791,84 € (Plan 2026) 2.944.641,09 € (Ist 2025) 2.951.900,00 € (Plan 2025)

davon Personalkosten umlegbar 2.808.854,50 € 2.701.318,94 € 2.732.800,00 €

davon Personalkosten Verwaltung 2.758.854,50 € 2.643.635,06 € 2.682.800,00 €

davon Kosten Azubi 50.000,00 € 57.683,88 € 50.000,00 €

Sachkosten Gesamt 317.700,00 € 269.333,21 € 295.200,00 €

davon Sachkosten umlegbar 305.000,00 € (Plan 2025) 257.257,81 € (Ist 2025) 283.400,00 € (Plan 2025)

abgerechnete Stunden Verwaltung gesamt 72535,88 H          (2025) 72535,88 H           (2025) 70092 H          (2024)

Kirchberg

anrechenbare Einwohner/ 7678 EW 7822 EW 7822 EW

 anrechenbare Stunden 47633,91 h 47633,91 h 45374 h

Personalkostenumlage EW 898.248,02 € 861.604,73 € 874.369,23 €

Personalkostenumlage ST 905.862,22 € 868.030,24 € 868.354,21 €

Umlage Azubi 32.696,73 € 37.740,48 € 32.479,56 €

nicht umgelegte PK 221.937,34 € 2.058.744,31 € 215.892,35 € 1.983.267,80 € 0,00 € 1.775.203,01 €

Sachkostenumlage 198.608,26 € 167.689,22 € 184.729,57 €

nicht umgelegte SK 12.700,00 € 211.308,26 € 12.075,40 € 179.764,61 € 11.800,00 € 196.529,57 €

2.270.052,57 € 2.163.032,41 € 1.971.732,58 €

Crinitzberg

anrechenbare Einwohner 1753 EW 1775 EW 1775 EW

 anrechenbare Stunden 7151,21 h 7151,21 h 7493 h

Personalkostenumlage EW 205.083,20 € 195.518,84 € 198.415,42 €

Personalkostenumlage ST 135.995,79 € 130.316,12 € 143.398,82 €

Umlage Azubi 6.181,53 € 347.260,51 € 7.109,69 € 332.944,66 € 6.370,48 € 348.184,71 €

Sachkostenumlage 45.345,18 € 45.345,18 € 38.052,72 € 38.052,72 € 41.919,58 € 41.919,58 €

392.605,69 € 370.997,38 € 390.104,30 € 

Hartmannsdorf

anrechenbare Einwohner 1320 EW 1344 EW 1344 EW

anrechenbare Stunden 7618,24 h 7618,24 h 7582 h

Personalkostenumlage EW 154.426,59 € 148.043,56 € 150.236,80 €

Personalkostenumlage ST 144.877,37 € 138.826,79 € 145.102,08 €

Umlage Azubi 5.424,42 € 304.728,39 € 6.259,49 € 293.129,84 € 5.504,30 € 300.843,18 €

Sachkostenumlage 34.144,69 € 34.144,69 € 28.812,88 € 28.812,88 € 31.740,80 € 31.740,80 €

338.873,08 € 321.942,71 € 332.583,98 € 

Hirschfeld

anrechenbare Einwohner 1040 EW 1059 EW 1059 EW

 anrechenbare Stunden 10132,52 h 10132,52 h 9643 h

Personalkostenumlage EW 121.669,44 € 116.650,40 € 118.378,55 €

Personalkostenumlage ST 192.691,87 € 184.644,38 € 184.544,89 €

Umlage Azubi 5.697,32 € 320.058,62 € 6.574,23 € 307.869,00 € 5.645,66 € 308.569,09 €

Sachkostenumlage 26.901,87 € 26.901,87 € 22.703,00 € 22.703,00 € 25.010,05 € 25.010,05 €

346.960,50 € 330.572,00 € 333.579,14 € 

65,12 % 65,18 % 65,18 %

65,67 % 65,67 % 64,73 %

14,87 % 14,79 % 14,79 %

9,86 % 9,86 % 10,69 %

11,19 % 11,20 % 11,20 %

10,50 % 10,50 % 10,82 %

8,82 % 8,83 % 8,83 %

13,97 % 13,97 % 13,76 %
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Abrechnung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft 2025

Sachkonto Bezeichnung Plan 2025 Ist 2025

und sonst. Kosten und sonst. Kosten

Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine) 1.100 € 1.078,16 €

425520 Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände 600 € 627,61 €

427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 100 € 0,00 €

442300 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (POS Cash) 500 € 499,01 €

443130  Reisekosten 1.000 € 1.778,07 €

443150 Postgebühren 19.000 € 400 € 14.905,57 € 487,46 €

Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 3.000 € 204,06 €

425310  Aufw. f. Erwerb von PC Technik bis AHK 410 EUR 2.500 € 691,14 €

425400 Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen 3.500 € 5.059,74 €

425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € 0,00 €

425510  Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik 1.500 € 746,03 €

425520 Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände 5.500 € 5.392,59 €

426115 Aus- und Weiterbildung 2.500 € 4.875,69 €

426120 Fortbildung/Lehrgänge/Seminare 14.000 € 6.976,13 €

426130 Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung 1.100 € 1.416,18 €

426135 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung 2.000 € 1.458,72 €

427100 Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.) 2.000 € 0,00 €

427180 Verbrauchsmittel 50 € 0,00 €

429100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktenvernichtung) 250 € 197,54 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software (KDN, Bewerberportal) 4.800 € 4.872,42 €

442330 Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Lohnbuchh.,Zeiterfassung) 4.000 € 5.327,66 €

443110  Bürobedarf, Fachbücher 12.200 € 11.709,47 €

443160  Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker 5.000 € 2.909,28 €

Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude 6.500 € 7.555,85 € 575,00 €
421120 Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude 8.500 € 6.922,56 €

424110 Heizung 20.000 € 450 € 19.358,26 € 422,67 €
424120 Strom 16.000 € 300 € 17.285,67 € 131,16 €
424130 Gebäudereinigung 35.000 € 27.983,49 €

424140 Wasser/Abwasser 5.500 € 3.000 € 4.702,22 € 2.852,99 €

424150 Abfallentsorgung 250 € 261,02 €

424160 Versicherung der Gebäude 7.650 € 7.650 € 7.606,12 € 7.606,12 €

425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 100 € 84,90 €

425305 GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 200 € 266,29 €

425505 GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens 50 € 0,00 €

425525 GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände 450 € 0,00 €

426110 Dienst- und Schutzkleidung 750 € 263,31 €

427115 Prüfung elektrischer Geräte 3.000 € 4.594,59 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software 1.000 € 1.126,22 €

443100 Sonstige Geschäftsaufwendungen 300 € 78,55 €

443140 Fernmeldegebühren 4.500 € 5.269,02 €

443145 Rundfunkgebühren 600 € 587,52 €

Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)
442300 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM) 50 € 0,00 €

442320 Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts) 1.400 € 1.603,32 €

442330 Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (VIS-Arbeitsplätze) 0 € 7.584,56 €

444110 12.500 € 12.456,26 €

Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 € 243,85 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software 1.750 € 1.263,64 €

Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)
Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag 5.550 € -12.949,98 €

Produkt Standesamt (12.22.02.00)
Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag -600 € -8.006,04 €

Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)
426110  Dienst- und Schutzbekleidung 1.500 € 426,07 €

442310  Aufwendungen für Pflegeverträge Software 2.300 € 2.213,40 €

442330 Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA 3.500 € 2.596,32 €

443100 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.) 800 € 774,08 €

Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)
442300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software 4.000 € 2.958,34 €

442310 Aufwendungen für Pflegeverträge Software 8.000 € 7.848,05 €

Produkt Waldbewirtschaftung (55.56.01.00)
422180 Schädlingsbekämpfung (Beschaffung Fallen) 500 € 405,59 €

Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 5.200 € 4.850,25 €

425110 Kraftstoff 4.000 € 3.706,39 €

425120 Kfz-Steuern u. Versicherung 2.500 € 2.274,21 €

425130 Fahrzeugmiete/Leasing 3.500 € 3.300,00 €

lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung 20.100 € 23.423,72 €

lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung 7.000 € 7.602,68 €

lfd. Abschreibungen/ Fahrzeuge Verwaltung 2.100 € 2.068,10 €

Nichtinvestive Maßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus 

VERW0002 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus 0 € 898,13 €

EDVTEC01 Erwerb Hardware Rathaus 0 € 13.804,44 €

RATH0001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM (anteilig) 11.500 € 13.317,17 €

Zwischensumme 295.200 € 11.800 € 269.333,21 € 12.075,40 €

Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen 11.800 € 12.075,40 €

Gesamt 283.400 € 257.257,81 €

Absetzung von 
Grundgebühren

Absetzung von 
Grundgebühren

Sachversicherungen (Rechtsschutzversicherung, 
Vermögenseigenschadensversicherung, Schlüsselversicherung)
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Ermittlung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft Plan 2026

Sachkonto Bezeichnung Plan 2026

und sonst. Kosten

Produkt Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltung (11.12.01.00)
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing (Frankiermaschine) 1.100 €

425520 Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände 600 €

427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 100 €

443130  Reisekosten 1.500 €

443150 Postgebühren 19.000 € 400 €

443186 Kontogebühren (POS Cash) 500 €

Produkt Innere Verwaltung Bürgermeisteramt (11.12.01.02)
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 3.000 €

425400 Erwerb u. Unterhaltung von immateriellem Vermögen 4.000 €

425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 €

425510  Aufwendungen für die Unterhaltung der PC-Technik 1.500 €

425520 Wartungsverträge bewegliche Vermögensgegenstände 5.500 €

426115 Aus- und Weiterbildung 2.500 €

426120 Fortbildung/Lehrgänge/Seminare 16.000 €

426130 Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Betreuung 950 €

426135 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung 1.200 €

427100 Bes. Verw.-u. Betriebsausg. (Stellenausschreibungen/Inserate u.a.) 2.000 €

427180 Verbrauchsmittel 50 €

429100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Aktenvernichtung) 250 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software (KDN, Bewerberportal) 4.800 €

442330 Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (Lohnbuchh.,Zeiterfassung) 4.600 €

443110  Bürobedarf, Fachbücher 12.200 €

443160  Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Drucker 5.000 €

Produkt Innere Verwaltung Bauverwaltung (11.12.01.03)
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude 6.500 €

421120 Wartungsverträge Grundstücke/ Gebäude 10.000 €

421140 Brandverhütungsschau (Gebäude Rathaus) 400 €

424110 Heizung 22.500 € 450 €

424120 Strom 17.500 € 150 €

424130 Gebäudereinigung 35.000 €

424140 Wasser/Abwasser 5.500 € 3.000 €

424150 Abfallentsorgung 250 €

424160 Versicherung der Gebäude 8.700 € 8.700 €

425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 100 €

425305 GM Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR 200 €

425505 GM Aufwendungen für die Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens 50 €

425525 GM Wartungsverträge bewegl. Vermögensgegenstände 450 €

426110 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

427115 Prüfung elektrischer Geräte 3.750 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software 1.200 €

443100 Sonstige Geschäftsaufwendungen 300 €

443140 Fernmeldegebühren 5.000 €

443145 Rundfunkgebühren 600 €

Produkt Innere Verwaltung Finanzverwaltung (11.13.01.00)
442300 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Software (SFIRM) 50 €

442320 Aufw. für sonst. Dienstleist. Zweckverb. KISA (Kurier, Anpass. Layouts) 1.600 €

442330 Aufw. für Pflegeverträge an Zweckverband KISA (VIS-Arbeitsplätze) 7.600 €

444110 12.500 €

Produkt Ordnungsaufgaben (12.21.01.00)
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

442310 Aufw. Für Pflegeverträge Software 1.500 €

Produkt Aufgaben des Meldewesens (12.22.01.00)
Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag 550 €

Produkt Standesamt (12.22.02.00)
Ausgleich verbleibender Fehlbetrag Gesamtaufwand ./. Gesamtertrag -100 €

Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (12.23.01.00)
426110  Dienst- und Schutzbekleidung 500 €

442310  Aufwendungen für Pflegeverträge Software 2.300 €

442330 Aufwendungen für Pflegeverträge an Zweckverband KISA 3.500 €

443100 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Material „Knöllchen“ u.a.) 800 €

Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten (51.20.01.00)
442300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Software 5.000 €

442310 Aufwendungen für Pflegeverträge Software 8.500 €

Produkt Waldbewirtschaftung (55.56.01.00)
422180 Schädlingsbekämpfung (Beschaffung Fallen) 500 €

Produkt Unterhaltung Dienstfahrzeuge Verwaltung (11.16.14.02)
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 5.200 €

425110 Kraftstoff 4.000 €

425120 Kfz-Steuern u. Versicherung 2.650 €

425130 Fahrzeugmiete/Leasing 3.500 €

lfd. Abschreibungen/ BGA Verwaltung 22.300 €

Absetzung von 
Grundgebühren

Sachversicherungen (Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadensversicherung, 
Schlüsselversicherung)
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lfd. Abschreibungen/ Software Verwaltung 7.000 €

lfd. Abschreibungen/ Fahrzeuge Verwaltung 800 €

VERW002 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus/ Büroausstattung 0 €

EDVTEC01 IT-Ausstattung Rathaus 13.000 €

EDVTEC02 Umstellung Softwareanbieter Gewerbeprogramm 1.500 €

RATH0001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen Rathaus GM (anteilig) 6.100 €

Zwischensumme 317.700 € 12.700 €

Absetzung verbrauchsunabhängiger Grundgebühren u. Maßnahmen 12.700 €

Gesamt 305.000 €

Nichtinvestive Maßnahme/Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus 
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TOP 4 - Leader-Projekt „Errichtung eines Toilettencontainers mit
Holzverkleidung“ am „Engländerstolln“ in der Ortslage Langenweißbach,
Projektträger: Kirchberger Natur- und Heimatfreunde e.V., hier:
Gewährung eines finanziellen Zuschusses der Stadt Kirchberg  
Beschlussvorlage   (Seite 25) 
Anlage 1   (Seite 27) 
Anlage 2   (Seite 28)
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TOP 5 - Leader-Projekt „Errichtung eines Toilettencontainers mit
Holzverkleidung“ am „Engländerstolln“ in der Ortslage Langenweißbach,
Projektträger: Kirchberger Natur- und Heimatfreunde e.V., hier:
Abschluss eines Vorfinanzierungsdarlehns mit den Kirchberger Natur-
und Heimatfreunden e.V. zur Durchführung der Baumaßnahme  
Beschlussvorlage   (Seite 30) 
Anlage   (Seite 32) 
Unterlagen werden nachgereicht
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TOP 6 - Bewirtschaftung des Objektes „Touristenlager“ in der Stadt
Kirchberg, hier: Abschluss eines neuen Pachtvertrags mit dem
Sportverein SV 1861 Kirchberg e.V.  
Beschlussvorlage   (Seite 35) 
Anlage 1   (Seite 37) 
Anlage 2   (Seite 44)
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Pachtvertrag 

 
 

 
Zwischen der   Stadt Kirchberg 
    Neumarkt 2 
    08107 Kirchberg 
 
vertreten durch:   die Bürgermeisterin Frau Dorothee Obst 
 

im folgenden „Verpächter“ genannt 
 

 
und dem   Sportverein SV 1861 Kirchberg e.V. 
    Am Schießhausberg 28 
    08107 Kirchberg 
 
 
vertreten durch:   den 1. Vorsitzenden Herrn Marcel Zenker 
 

im folgenden „Pächter“ genannt 
 
 

 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 Pachtgegenstand 
 
Bezeichnung des Pachtgrundstückes: Touristenlager 
      
1. Verpachtung folgender Flächen: 

Teilfläche des Flurstückes 1120 der Gemarkung Kirchberg mit ca. 9.700 qm  
Bem.: in Richtung bis einschließlich des Böschungsfußes, Lage ergibt sich aus der Örtlichkeit, 
 
Flurstück-Nr.: 1120/1 der Gemarkung Kirchberg mit 2.564 qm 
(in der Anlage rot markiert) 
 

2. Verpachtung folgender baulicher Anlagen: 
Gebäude „Vereinsheim“, bestehend aus Massivgebäude, Anbau massiv (Toiletten), Baracke und 
Anbau massiv (Vereinsraum) 
 
Bem.: Der Anbau (Vereinsraum) wurde im Jahr 1998 vom damaligen Pächter errichtet und ist 
nunmehr zivilrechtlich Eigentum des Verpächters. 

 
3. 

 
Verpachtung aller Anlagen zur Ver- und Entsorgung 

 Gruben 
 Schleusen 
 Leitungen aller Ver- und Entsorgungsmedien 

 
4. Verpachtung aller auf dem Grundstück vorhandenen Bepflanzungen, u.a. Bäume, Hecken 

Bem.: Sollten Ersatz- oder Ausgleichsplanzungen von Bäumen im Zusammenhang mit 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden, so ist dies in Abstimmung zwischen dem 
Verpächter und dem Pächter vor Beginn der Arbeiten durchzuführen.  
 

5. Die Lage des Pachtgegenstandes einschließlich des Gebäudes ist als Anlage beigefügt. 
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§ 2 Pachtzweck und Nutzungsumfang 
 
1. Dem Pächter ist der Pachtgegenstand bekannt. 

 
2. Der Pächter nutzt den Pachtgegenstand zur Durchführung von Veranstaltungen, mit ggf. anderen 

Vereinen zusammen. 
 

3. Der Pächter verpflichtet sich, dem Verpächter bei Eigenbedarf die Nutzung des 
Pachtgegenstandes zu ermöglichen. Zeit und Umfang der Nutzung wird in einem vom Verpächter 
und dem Pächter gemeinsam zu erstellenden Belegungsplan geregelt. Dabei sind die Belange 
des Pächters weitgehend zu berücksichtigen. 
 

4. Dem Pächter wird gestattet, den Pachtgegenstand für andere Vereine der Stadt Kirchberg, sowie 
für Familienfeierlichkeiten u.ä. zur Verfügung zu stellen. Die dafür erforderlichen vertraglichen 
Regelungen einschließlich des finanziellen Ausgleiches zur Kostendeckung, die Belange zur 
ordnungs- und sicherheitstechnischen Übergabe und Übernahme und die Haftungsfreistellung 
gegenüber dem Verpächter übernimmt der Pächter eigenverantwortlich. 
In diesem Zusammenhang trägt der Pächter dafür sorgen, dass die Nutzung entsprechend einer 
von ihm zu beschließende Benutzungs- und Hausordnung sowie unter Beachtung bestehender 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.  
 

 
 

§ 3 Pachtdauer 
 

1. Der Pachtvertrag beginnt am 01.03.2026. 
 

2. Das Pachtverhältnis ist bis zum 31.12.2028 nicht kündbar. 
Es verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien spätestens 3 Monate 
vor Ablauf der Pachtzeit der Verlängerung widerspricht. 
 

3. Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen, der dem anderen Vertragspartner 
spätestens am letzten Werktag vor Beginn der Kündigungsfrist zugegangen sein muss. 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang des Kündigungsschreibens 
beim Vertragspartner an.  

 
 

§ 4 Pachtzins 
 
1. Es wird kein Pachtzins erhoben. 

 
2. Alle anfallenden laufenden Kosten, die dem Verpächter durch das Eigentum am Grundstück 

entstehen und die anfallenden Kosten für das Gebäude entsprechend der 
Betriebskostenverodnung vom 01.01.2004 in der jeweils geltenden Fassung trägt der Pächter 
bzw. werden vom Verpächter an den Pächter weiterberechnet.  
 
. 

3. Der Pächter trägt ebenso die öffentlichen Lasten und Kommunalabgaben gem. SächsKAG. 
 

4. Die unter Absatz 2 und 3 aufgeführten Kosten und Abgaben, soweit nicht vom Pächter direkt 
beglichen, werden einmal jährlich abgerechnet und sind vom Pächter innerhalb von 10 Tagen 
nach Erhalt der Abrechnung zu bezahlen. 
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§ 5 Außerordentliche fristlose Kündigung 
 
1. Beiden Vertragsparteien steht das Recht auf außerordentliche fristlose Kündigung in 

entsprechender Anwendung der §§ 543, 569 Abs.1 und 2 BGB aus wichtigem Grund zu. 
 

2. Der Verpächter kann den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung insbesondere 
dann kündigen, wenn  

 der Pächter oder die für diesen tätigen Personen sich erheblicher Belästigungen 
gegenüber dem Verpächter, anderen Pächtern oder dem für die sie tätigen Personen 
schuldig machen, 

 der Pächter den vertragswidrigen Gebrauch des Vertragsgegenstandes oder dessen 
unbefugte Überlassung an dritte Personen trotz Mahnung des Verpächters fortsetzt, 

 eine wesentliche Beeinträchtigung der Haftungsbasis des Pächters gegenüber dem bei 
Vertragsabschluss angegebenen Zustand eingetreten ist, 

 der Pächter seinen sonstigen vertraglichen Verpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung 
des Verpächters nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt.  
 

3. Bei einer vom Pächter zu vertretenden vorzeitigen Beendigung des Vertrages haftet dieser für alle 
Schäden, die der Verpächter durch die vorzeitige Beendigung des Vertrages erleidet.  

 
 

§ 6 Doppelpumpstation  
ortsfeste und ortsveränderliche elektrische Anlagen 

 
1. Die vorgeschriebenen Wartungen werden vom Verpächter beauftragt und dem Pächter in 

Rechnung gestellt. 
Bem.: Für die Wartung der zur Förderung des Schmutz- und Abwassers eingebaute 
Doppelpumpstation wurde durch den Verpächter der als Anlage beigefügte Wartungsvertrag 
abgeschlossen. 
 

2. Die jährlich anfallenden Kosten für die Wartung werden dem Pächter jährlich in Rechnung gestellt 
und sind vom Pächter innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Abrechnung zu bezahlen. 
 

3. 
 

Erforderliche Reparaturen und Instandhaltungen werden vom Verpächter beauftragt und werden 
dem Pächter zur Zahlung und Begleichung in Rechnung gestellt. 

 
 

§ 7 Benutzung des Pachtgegenstandes - Unterverpachtung 
 
1. Der Pächter darf den Pachtgegenstand oder Teile davon über den im Umfange des §2 (4) 

hinausgehenden Zweckes nur nach schriftlicher Zustimmung des Verpächters Dritten überlassen. 
Ausgenommen hiervon sind ortsansässige Vereine, die die Nutzung für Vereinszwecke benötigen. 

2. Bei unbefugter Überlassung kann der Verpächter das Pachtverhältnis fristlos kündigen. Er kann 
weiterhin verlangen, dass der Pächter, sobald wie möglich, spätestens jedoch binnen Monatsfrist, 
die Überlassung beendigt. 
 

3. Im Falle einer vom Verpächter genehmigten Gebrauchsüberlassung an Dritte haftet der Pächter 
für alle Handlungen oder Unterlassungen desjenigen, dem er den Gebrauch des 
Pachtgegenstandes überlassen hat. 
 

4. Bei nicht genehmigter Zustimmung zur Gebrauchsüberlassung hat der Pächter kein 
Kündigungsrecht. 
 

5. Für den Fall der Gebrauchsüberlassung tritt der Pächter dem Verpächter schon jetzt die ihm 
gegenüber Dritter zustehenden Forderungen bis zur Höhe der Forderung dem Verpächter 
sicherheitshalber ab. 
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§ 8 Werbung, Flaggen, Sponsoring 
 

1. Der Verpächter gestattet dem Pächter, ohne dafür Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben zu 
erheben, eigenverantwortlich Werbung und Beflaggung im Sinn und Zweck seiner Vereinstätigkeit 
oder im Zusammenhang mit abgeschlossenen Werbe- und Sponsorenverträgen durchzuführen. 
 

2. Die Verwendung offizieller oder rechtlich geschützter Wappen und Flaggen ist nur im Rahmen 
der gültigen gesetzlichen Bestimmungen und nach Anmeldung beim Verpächter gestattet. 

 
 

§ 9 Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlagen 
 

1. Alle Instandhaltungsarbeiten, erforderliche Reparaturen und notwendig werdende 
Schönheitsreparaturen in der baulichen Anlage führt der Pächter auf eigene Kosten aus. Der 
Pächter ist auch verpflichtet, während der Dauer des Vertrages auf seine Kosten notwendig 
werdende Schönheitsreparaturen ordnungsgemäß auszuführen sowie Schlösser, Wasserhähne, 
WC-Spüler, Abflüsse, Heizkörper und dergleichen gebrauchsfähig zu erhalten und zerbrochene 
Glasscheiben zu ersetzen. 
 

2. Dem Pächter obliegt auch die Pflicht, eine laufende Reinigung und Pflege der baulichen Anlage 
und der Räumlichkeiten zu gewährleisten. 
 

3. Schäden an und in der baulichen Anlage und der Räumlichkeiten sind dem Verpächter 
anzuzeigen, sobald der Pächter sie bemerkt. Für durch verspätete Anzeige verursachte weitere 
Schäden haftet der Pächter. Bei Gefahr im Verzug hat der Pächter selbst die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Verpächter vor unabwendbarem Schaden zu bewahren 
. 

4. Der Pächter haftet dem Verpächter für Schäden, die durch Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfaltspflicht schuldhaft verursacht werden, insbesondere auch, wenn Versorgungs- und 
Abflussleitung, Toiletten und Heizungsanlagen usw. unsachgemäß behandelt, die Räume 
unzureichend belüftet, beheizt, gesäubert oder nicht ausreichend gegen Frost geschützt werden. 
 

5. Der Pächter haftet in gleicher Weise für Schäden, , die durch Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen, Untermieter, Besucher, Schüler, Lieferanten, Handwerker usw. schuldhaft 
verursacht werden. Dem Pächter obliegt der Beweis, dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat. 
 

6. Der Pächter hat Schäden, für die er einstehen muss, sofort zu beseitigen. Kommt er dieser 
Verpflichtung auch nach schriftlicher Mitteilung innerhalb der angemessenen Frist nicht nach, so 
kann der Verpächter die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Pächters vornehmen lassen. Bei 
Gefahr drohender Schäden bedarf es der schriftlichen Mahnung und Fristsetzung nicht. 
 

7. Bauliche Veränderungen durch den Pächter, insbesondere Um- und Einbauten in den baulichen 
Anlagen, Installationen usw. dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Verpächters 
vorgenommen werden. Erteilt der Verpächter eine solche Zustimmung, so ist der Pächter für die 
Einholung der behördlichen Genehmigungen verantwortlich. Er hat alle Kosten hierfür, sowie für 
die Durchführung der Maßnahmen anfallenden Kosten zu tragen. 
 

8. Der Pächter haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit den von ihm vorgenommenen 
Baumaßnahmen entstehen. 

 
 

§ 10 Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen  
 
1. Der Pächter ist verpflichtet, die Gesamtanlage durch laufende Pflegemaßnahmen und in 

regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und durch geeignete Maßnahmen in einem guten und 
funktionsfähigen Zustand auf eigene Kosten zu erhalten.  
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2. Dies beinhaltet insbesondere: 
 

 Pflege der Bepflanzung einschließlich der Bäume und Hecken durch Zurückschneiden 
und Auslichten, Kontrolle auf Vorhandensein morscher Äste und Windbruch und deren 
Beseitigung, 

 
Bem.: Die erforderlichen Arbeiten sind vor dem Beginn zwischen Verpächter und Pächter 
abzustimmen. 
 
 
 Pflege der Rasenflächen 

 
 Grundstückssicherung gegen unerwünschtes eindringen auf den Pachtgegenstand und 

Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigung der benachbarten Grundstücke mit 
geeigneten Maßnahmen (Hecken, Zäune, Bepflanzungen, Böschungen u.ä.) 
einschließlich der Unterhaltung und des Ersatzes, 

 
 Regelmäßige Unkraut- und Abfallbeseitigung 

 
 Laufende Unterhaltung und die gewöhnliche Ausbesserung der Weg, Gräben, Gruben 

und Schleusen 
. 

 
 

§ 11 Beendigung des Pachtverhältnisses 
 

1. Auf Verlangen des Verpächters hat der Pächter bei Beendigung des Vertrages auch 
Schönheitsreparaturen in den baulichen Anlagen durchzuführen. 
 

2. Mit der Übergabe des Vertragsgegenstandes hat der Pächter alle, auch die von ihm selbst 
beschafften Schlüssel, ohne Anspruch auf Entgelt, dem Verpächter auszuhändigen  
 

3. Einrichtungen, mit denen der Pächter den Pachtgegenstand versehen hat, kann er wegnehmen. 
Der Verpächter kann aber verlangen, dass Einrichtungen oder Teile davon bei Beendigung des 
Vertrages zurückgelassen werden, wenn der Verpächter eine dem Zeitwert entsprechende 
Ablösung bezahlt. Das Wegnahmerecht des Pächters besteht in diesem Falle nicht. 
 

4. Einbauten die der Pächter hat vornehmen lassen, sind von ihm unter Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes des Vertragsgegenstandes zu beseitigen, es sei denn, dass der 
Verpächter sich damit einverstanden erklärt, dass diese entschädigungslos im 
Vertragsgegenstand verbleiben bzw. dass dies in vorgenannten Bestimmungen dieses 
Vertrages zwischen den Vertragsparteien vereinbart ist. 
 

5. Der Verpächter und der Pächter haben sich so rechtzeitig über die Wegnahme der Einrichtungen 
und Einbauten zu erklären, dass Vereinbarungen hierrüber noch vor der Räumung getroffen 
werden können. 
 

6. Übernimmt der Verpächter die Einrichtungen des Pächters nicht, so hat der Pächter zum 
Vertragsabschluss den Zustand wiederherzustellen, in dem sich der Vertragsgegenstand zum 
Zeitpunkt des Beginns dieses Vertrages befunden hat. 
 

 
 

§ 12 Versicherungen 
 

1. Der Pächter ist verpflichtet, auf seine Kosten die für seine Vereinstätigkeit notwendige 
Versicherung abzuschließen und aufrechtzuhalten. Dies beinhaltet auch die Versicherung der in 
seinem Verein organisierten Mitglieder. 
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2. Weiterhin ist der Pächter verpflichtet, auf seine Kosten Haftpflicht-, Glasbruch-, 
Einbruchschadens-, Leitungswasser- und Feuerversicherung abzuschließen, aufrechtzuerhalten 
und auf Verlangen des Verpächters nachzuweisen. 
 

3. Der Pächter stellt hiermit den Verpächter frei von allen Ansprüchen Dritter, die aus einer 
Verletzung der Versicherungspflicht herrühren. 
  

4. Der Verpächter schließt die notwendige Elementarversicherung für alle baulichen Anlagen ab. 
 
 

§ 13 Verkehrssicherungspflicht 
 

1. Die im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand bestehende allgemeine 
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Pächter. Diese übernimmt insbesondere im Bereich der 
Zuwegung vor und zum Vertragsgenstand das Beräumen von Schnee und das Abstumpfen von 
Glatteis entsprechende der örtlichen Satzung und den allgemeinen Eigentümerpflichten. 
 

2. Der Pächter stellt hiermit den Verpächter frei von allen Ansprüchen Dritter, die aus einer 
Verletzung aller Verkehrssicherungspflichten herrühren. 

 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
 

1. Soweit in diesem Pachtvertrag nichts anderes vereinbart ist, finden die Bestimmungen der  
§§ 581 ff. BGB Anwendung. 
 

2. Die Unwirksamkeit einer vertraglichen Bestimmung lässt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. 
 

3. Die Parteien erklären, dass sie den Vertrag im Einzelnen ausgehandelt haben und jede 
Bestimmung ausführlich durchgesprochen haben. 
 

4. Änderungen und Ergänzungen zum Pachtvertrag bedürfen der Schriftform und der 
beiderseitigen Unterschrift. 
 

5. Die Anlage ist Bestandteil des Vertrages. 
 

6. Dieser Vertrag wird in 2 Ausfertigungen erstellt. Jede Parteierhält eine Ausfertigung. 
 
 
Kirchberg, den 
 
 
 
 
 
D. Obst 

 Kirchberg, den 
 
 
 
 
 
M. Zenker 

Bürgermeisterin 
Stadt Kirchberg 
 
Verpächter 

 1. Vorsitzender 
Sportverein 1861 Kirchberg e.V. 
 
Pächter 
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